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Zitat von Zauberwald

Wir haben erst Anfang November Herbstferien und ich habe überlegt, für ein paar Tage
an die Ostsee zu fahren. Das anvisierte Ziel kann man aber kurzfristig gar nicht
stornieren, ohne einen Großteil der Kosten zahlen zu müssen. Das ist mir zu heikel.
Oder gibt es da einen Coronasondererlass, wenn Mecklenburg-Vorpommern einen nicht
mehr reinlässt?

Ja, wenn für dich aufgrund der Inzidenz ein Beherbergungsverbot besteht, dann bekommst du
deine Kosten wieder, weil ja nicht DU es zu vertreten hast. Aber wirklich nur, wenn das
Bundesland in das du einreist, dieses explizit ausgesprochen hat (aber gut - wenn es das nicht
tut, dann kannst du ja dorthin reisen...). Wenn du durch einen Corona-Negativ-Test nachweisen
kannst, dass du negativ bist, dann musst du dies jedoch in Kauf nehmen - ansonsten hast du
keinen Anspruch auf kostenlose Stornierung.
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